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Logatherm WSW196i

Sole-Wasser-Wärmepumpen, Leistungsbereich: 2 kW–16 kW

Heating systems
with a future.



4  |  Produktvarianten

Die Logatherm WSW196i im Design der Titanium Linie ist beson-
ders leise und sehr kompakt, sodass sie auch in kleinen Räumen im 
Haus aufgestellt werden kann. Für einen hohen Warmwasserkomfort 
bieten sich nebenstehende Warmwasserspeicher an. 

Optimiert im System.
Nicht nur für den monovalenten Betrieb: Die Sole-Wasser-Wärme-
pumpe von Buderus lässt sich auch in Verbindung mit weiteren 
Wärmeerzeugern sowie mit weiteren regenerativen Energien (Solar, 
Photovoltaik oder Biomasse) kombinieren. Um die Sonnenenergie 
mit einer Wärmepumpe möglichst effizient zu nutzen, lohnt sich die 
Kombination mit einem Photovoltaik-System. So kann ein Teil des 
erforderlichen Wärmepumpen- und Haushaltsstroms vom Photo-
voltaik-System gedeckt werden. Für die optimale Regelung ist die 
Sole-Wasser-Wärmepumpe mit dem Regelsystem EMS plus und  
der neuesten Systembedieneinheit Logamatic BC400 ausgestattet. 

Energie wird nur verbraucht, wenn es nötig ist.
Die Logatherm WSW196i ist in den Leistungsgrössen 2–6 kW,  
2–8 kW, 3–12 kW und 4–16 kW erhältlich – alle Leistungsstufen gibt 
es mit nebenstehendem Warmwasserspeicher. Dank Inverter-Tech-
nologie passt sich die Wärmepumpe dem tatsächlichen Wärme-
bedarf an. Das sorgt für eine deutliche Steigerung der Effizienz. 
Die maximale Vorlauftemperatur der beiden kleinen Ausführungen 
beträgt 67 °C und bei den beiden grossen Leistungsgrössen 71 °C – 
für einen noch höheren Wärmekomfort.

Kompakt, flexibel, 
 effizient.

Die Standard-Variante der Logatherm WSW196i 
kann um einen nebenstehenden Warmwasser- 
speicher und/oder Pufferspeicher ergänzt werden. 

Logatherm WSW196i TP50 als platzsparende  
Kompakteinheit mit integriertem Pufferspeicher.



Sole-Wasser-Wärmepumpe Logatherm WSW196i.2 (Logatherm WSW196i.2 TP50)

Typ 2–6 2–8 3–12 4–16

Höhe mm 1'180 (1'780) 1'180 (1'780) 1'180 (1'780) 1'180 (1'780)

Breite mm 600 600 600 600

Tiefe mm 600 600 600 600

Gewicht inkl. Verkleidung kg 174 (184) 174 (184) 207 (216) 211 (220)

Heizleistung kW 2–6 2–8 3–12 4–16

SCOP(55 °C) 5,47 5,38 5,55 5,33

ETAs bis zu 161 % (B0/W55)

Volumen Warmwasserspeicher l ohne ohne ohne ohne

Energieeffizienzklasse (Raumheizung) A++ A+++ A+++ A+++

Energieeffizienzklassen-Spektrum A+++ → G

Schallleistungspegel in Innenräumen dB(A) 36 36 41 41

Angaben in Bezug auf F-Gas-Verordnung (EU) 517/2014:

Umwelttechnischer Hinweis Enthalten fluorierte Treibhausgase

Kältemitteltyp R410A R410A R410A R410A

Treibhauspotenzial – GWP kgCO2-eq 2088 2088 2088 2088

Füllmenge des Kältemittels kg 1,35 1,35 2 2,3

Füllmenge des Kältemittels toCO2-eq 2,82 2,82 4,18 4,8

Bauart des Kältekreises Hermetisch geschlossen

Technische Daten.
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Die Massangaben in der Tabelle beziehen sich auf die tatsächlichen Produktabmessungen.



Heating systems
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Technische Änderungen vorbehalten.

Hauptsitz
Buderus Heiztechnik AG
Netzibodenstrasse 36
4133 Pratteln 

Tel.: 061 816 10 10 
info@buderus.ch

Regionalcenter:

8957 Spreitenbach 
Industriestrasse 130
Tel.: 056 418 18 18
spreitenbach@buderus.ch

1023 Crissier 
Route du Bois-Genoud 8
Tel.: 021 631 42 00
crissier@buderus.ch

Verkaufsbüros:

3904 Naters 
Furkastrasse 64
Tel.: 027 924 64 90
naters@buderus.ch

1227 Les Acacias 
Route des Jeunes 5 
Tel.: 022 343 34 07
geneve@buderus.ch

Kontakt Tessin
Tel.: 091 605 59 41
ticino@buderus.ch

Servicecenter:

6312 Steinhausen 
Sennweidstrasse 43
Tel.: 0844 855 877
steinhausen@buderus.ch

1023 Crissier 
Route du Bois-Genoud 8
Tel.: 0844 844 890
savcrissier@buderus.ch

Kontakt Tessin
Tel.: 0844 866 866
servizioticino@buderus.ch

Finden Sie einen Buderus Heizungs-
Fachpartner in Ihrer Nähe.

Heating systems
with a future.



Grundstück-Nr 4398

Grundstückart Liegenschaft

E-GRID CH478973886777

Gemeinde (BFS-Nr.) Brugg (4095)

Fläche 364 m²

Stand der amtlichen Vermessung 17.12.2025

Erstellungsdatum des Auszugs 17.12.2025

Auszugsnummer eba27384-9492-4502-bbde-44057ac495a2

Auszug aus dem Kataster der öffentlich-
rechtlichen Eigentumsbeschränkungen
(ÖREB-Kataster)

Katasterverantwortliche Stelle Vermessungsamt
Bahnhofplatz 3c
5001 Aarau
https://ag.ch/oereb

Brugg
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Übersicht ÖREB-Themen

Öffentlich-rechtliche Eigentumsbeschränkungen, welche das Grundstück 4398 in Brugg betreffen

3 Nutzungsplanung (kantonal/kommunal)

4 Lärmempfindlichkeitsstufen (in Nutzungszonen)

Seite

Öffentlich-rechtliche Eigentumsbeschränkungen, welche das Grundstück nicht betreffen

Planungszonen

Projektierungszonen Nationalstrassen

Baulinien Nationalstrassen

Projektierungszonen Eisenbahnanlagen

Baulinien Eisenbahnanlagen

Projektierungszonen Flughafenanlagen

Baulinien Flughafenanlagen

Sicherheitszonenplan

Kataster der belasteten Standorte

Kataster der belasteten Standorte im Bereich des Militärs

Kataster der belasteten Standorte im Bereich der zivilen Flugplätze

Kataster der belasteten Standorte im Bereich des öffentlichen Verkehrs

Grundwasserschutzzonen

Grundwasserschutzzonen, Zusatzinformation gem. Art. 8b ÖREBKV

Grundwasserschutzareale

Gewässerraum

Gewässerraum, Zusatzinformation gem. Art. 8b ÖREBKV

Statische Waldgrenzen

Waldabstandslinien

Waldreservate

Rodungen und Rodungsersatz

Projektierungszonen Leitungen mit einer Nennspannung von 220 kV oder höher

Baulinien Starkstromanlagen

Öffentlich-rechtliche Eigentumsbeschränkungen, zu denen noch keine Daten vorhanden sind

–

Haftungsausschluss Kataster der belasteten Standorte (KbS)
Der Kataster der belasteten Standorte (KbS) wurde anhand der vom
Bundesamt für Umwelt BAFU festgelegten Kriterien erstellt und wird
fortwährend aufgrund neuer Erkenntnisse (z.B. Untersuchungen) aktualisiert.
Die im KbS eingetragenen Flächen können vom tatsächlichen Ausmass der
Belastung abweichen. Erscheint ein Grundstück nicht im KbS, besteht keine
absolute Gewähr, dass das Areal frei von jeglichen Abfall- oder
Schadstoffbelastungen ist. Bahnbetrieblich, militärisch und für die Luftfahrt
genutzte Standorte liegen im Zuständigkeitsbereich des Bundes. Für weitere
Informationen wenden Sie sich an die kantonale Altlastenfachstelle:
umwelt.aargau@ag.ch

Der Inhalt des ÖREB-Katasters wird als bekannt vorausgesetzt. Der Kanton
Aargau ist für die Genauigkeit und Verlässlichkeit der gesetzgebenden
Dokumente in elektronischer Form nicht haftbar. Der Auszug hat rein
informativen Charakter und begründet insbesondere keine Rechte und
Pflichten. Massgeblich sind diejenigen Dokumente, welche rechtskräftig
verabschiedet oder veröffentlicht worden sind. Weitere Informationen zum
ÖREB-Kataster finden Sie unter www.cadastre.ch

Allgemeine Informationen

Eigentumsbeschränkungen im Grundbuch
Zusätzlich zu den Angaben in diesem Auszug können
Eigentumsbeschränkungen auch im Grundbuch angemerkt sein.
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Nutzungsplanung (kantonal/kommunal)
Rechtskräftig

Typ Anteil Anteil in %

Legende beteiligter Objekte Erschliessungsplan Gesamtrevision linkes
Aareufer, Brugg 7

364 m² 100.0%

Wohnzone 2-geschossig [W2] 364 m² 100.0%

Übrige Legende (im sichtbaren Bereich) Naturwaldgemässe Bestockung [NB]

Erschliessungsplan Brugg 7, 2007-001679

https://oereblex.ag.ch/api/attachments/6725

https://oereblex.ag.ch/api/attachments/6907

Bauzonen- und Kulturlandplan, 2021-000339

https://oereblex.ag.ch/api/attachments/8535

https://oereblex.ag.ch/api/attachments/8465

Bau- und Nutzungsordnung, 4095

https://oereblex.ag.ch/api/attachments/10420

Rechtsvorschriften

Bundesgesetz über die Raumplanung (RPG), SR 700

https://www.admin.ch/ch/d/sr/c700.html

Gesetz über Raumentwicklung und Bauwesen (Baugesetz, BauG), SAR
713.100

https://gesetzessammlungen.ag.ch/api/de/versions/3784/pdf_file_with_annexes

Bauverordnung (BauV), SAR 713.121

https://gesetzessammlungen.ag.ch/api/de/versions/3721/pdf_file_with_annexes

Gesetzliche Grundlagen

-Weitere Informationen und Hinweise

Brugg
https://www.stadt-brugg.ch

Zuständige Stelle

17.12.2025   13:23:00   eba27384-9492-4502-bbde-44057ac495a2 Seite 3/6

https://oereblex.ag.ch/api/attachments/6725
https://oereblex.ag.ch/api/attachments/6907
https://oereblex.ag.ch/api/attachments/8535
https://oereblex.ag.ch/api/attachments/8465
https://oereblex.ag.ch/api/attachments/10420
https://www.admin.ch/ch/d/sr/c700.html
https://gesetzessammlungen.ag.ch/api/de/versions/3784/pdf_file_with_annexes
https://gesetzessammlungen.ag.ch/api/de/versions/3721/pdf_file_with_annexes
https://www.stadt-brugg.ch


Brugg

Lärmempfindlichkeitsstufen (in Nutzungszonen)
Rechtskräftig

Typ Anteil Anteil in %

Legende beteiligter Objekte Empfindlichkeitsstufe II 364 m² 100.0%

Übrige Legende (im sichtbaren Bereich) -

Lärmempfindlichkeitsstufen, 2024-000011

https://oereblex.ag.ch/api/attachments/8877

Bau- und Nutzungsordnung, 4095

https://oereblex.ag.ch/api/attachments/10420

Rechtsvorschriften

Lärmschutz-Verordnung (LSV), SR 814.41

https://www.admin.ch/ch/d/sr/c814_41.html

Gesetz über Raumentwicklung und Bauwesen (Baugesetz, BauG), SAR
713.100

https://gesetzessammlungen.ag.ch/api/de/versions/3784/pdf_file_with_annexes

Gesetzliche Grundlagen

-Weitere Informationen und Hinweise

Brugg
https://www.stadt-brugg.ch

Zuständige Stelle
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Begriffe und Abkürzungen

Änderungen: Bei Änderungen handelt es sich um geplante oder neue ÖREB, welche ab der öffentlichen Auflage im
ÖREB-Kataster geführt werden können. Änderungen können je nach rechtlicher Grundlage mit der öffentlichen Auflage
bereits eine Vorwirkung entfalten.

Baulinien Eisenbahnanlagen: Zwischen den Baulinien dürfen keine baulichen Veränderungen vorgenommen oder
sonstige Massnahmen getroffen werden, die dem Zweck bestehender oder künftiger Eisenbahnanlagen widersprechen.

Baulinien Flughafenanlagen: Zwischen den Baulinien dürfen keine baulichen Veränderungen vorgenommen oder
sonstige Massnahmen getroffen werden, die dem Zweck bestehender oder künftiger Flughafenanlagen widersprechen.

Baulinien Nationalstrassen: Wenn der projektierte Strassenverlauf definitiv bekannt ist, werden beiderseits der Strasse
Baulinien festgelegt. Diese Baulinien ermöglichen es, die Anforderungen der Verkehrssicherheit und der Wohnhygiene
sowie die Erfordernisse eines eventuellen künftigen Ausbaus der Strasse zu berücksichtigen. Zwischen den Baulinien
dürfen ohne Bewilligung weder Neubauten erstellt noch Umbauten bestehender Gebäude vorgenommen werden, auch
wenn diese nur teilweise in die Baulinien hineinragen.

Baulinien Starkstromanlagen: Zwischen den Baulinien dürfen keine baulichen Veränderungen vorgenommen oder
sonstige Massnahmen getroffen werden, die dem Zweck bestehender oder künftiger Starkstromanlagen widersprechen.

BFS-Nr.: Gemeindenummer aus amtlichem Gemeindeverzeichnis; Eine vom schweizerischen Bundesamt für Statistik mit
dem Amtlichen Gemeindeverzeichnis im Jahre 1986 erstmals vergebene Zahl, die der eineindeutigen Bezeichnung von
territorialen Einheiten im Einzugsbereich der Schweiz dient.

E-GRID: Eidgenössischer Grundstücksidentifikator; Aus einem Präfix und einer Nummer bestehende Bezeichnung, die es
erlaubt, jedes in das Grundbuch aufgenommene Grundstück landesweit eindeutig zu identifizieren, und die zum
Datenaustausch zwischen Informatiksystemen dient.

Eigentumsbeschränkung: Der Zweck aller Eigentumsbeschränkungen ist die Wahrung von Interessen anderer
Personen, denen jene des Eigentümers sich in bestimmter Beziehung unterordnen müssen. Dies sind entweder die
Eigentümer angrenzender Grundstücke, die Nachbarn, oder auch weitere Kreise von Privatpersonen oder endlich die
Allgemeinheit selber, der Staat. Die Beschränkungen zugunsten der Nachbarn oder weiterer Privatpersonen sind
regelmässig privatrechtlicher, jene zugunsten der Allgemeinheit öffentlich-rechtlicher Natur.

Gesetzliche Grundlage: Gesetz, Verordnung etc., das generell-abstrakt ist (generell für die Person, die nicht bekannt
ist, abstrakt, weil der Perimeter ohne Karte definiert ist) und auf Bundesebene, auf kantonaler oder kommunaler Ebene
erlassen worden ist und die bloss eine allgemeine Rechtsgrundlage der Eigentumsbeschränkung darstellen. Die
gesetzliche Grundlage ist nicht Teil des ÖREB-Katasters. Der ÖREB-Kataster enthält aber Hinweise auf die entsprechende
gesetzliche Grundlage.

Gewässerraum: Fliessgewässer können nur wieder naturnäher werden, wenn ausreichend Raum in den Schutz der
Gewässer miteinbezogen wird. Der Gewässerraum soll weitgehend frei von neuen Anlagen bleiben; bestehende Anlagen
haben jedoch Bestandesgarantie.

Grundwasserschutzareale: Von Kanton festgelegte Areale, die für die künftige Nutzung und Anreicherung von
Grundwasservorkommen von Bedeutung sind und in dem keine Bauten und Anlagen erstellt oder Arbeiten ausgeführt
werden, die künftige Nutzungs- und Anreicherungsanlagen beeinträchtigen könnten.

Grundwasserschutzzonen: Grundwasserschutzzonen, in denen gewährleistet werden soll, dass bei unmittelbar
drohenden Gefahren wie Unfällen mit wassergefährdenden Stoffen ausreichend Zeit und Raum für die erforderlichen
Massnahmen zur Verfügung stehen.

Kantonale Baulinien: Baulinien begrenzen die Bebauung und dienen insbesondere der Sicherung bestehender und
geplanter Anlagen und Flächen sowie der baulichen Gestaltung. Kantonale Baulinien werden durch kantonale
Nutzungspläne festgelegt. Mit Baulinien können insbesondere gesetzliche Abstände, welche im ÖREB-Katasterauszug
nicht dargestellt werden, reduziert werden.

Kataster der belasteten Standorte: Der Kataster enthält Deponien und andere durch Abfälle belastete Standorte, die
saniert werden, wenn sie zu schädlichen oder lästigen Einwirkungen führen oder die konkrete Gefahr besteht, dass solche
Einwirkungen entstehen. Die Behörde ermittelt die belasteten Standorte, indem sie vorhandene Angaben wie Karten,
Verzeichnisse und Meldungen auswertet. Sie trägt diejenigen Standorte, deren Belastung erwiesen oder sehr
wahrscheinlich ist, in den Kataster ein.

Katasterverantwortliche Stelle: Die katasterverantwortliche Stelle im Kanton erhält die in den ÖREB-Kataster
aufzunehmenden Daten von den zuständigen Fachstellen. Sie verwaltet diese Daten und stellt sie via kantonales ÖREB-
Geoportal der Öffentlichkeit zur Verfügung.

KbS: Kataster der belasteten Standorte

Kommunale Baulinien: Baulinien begrenzen die Bebauung und dienen insbesondere der Sicherung bestehender und
geplanter Anlagen und Flächen sowie der baulichen Gestaltung. Mit Baulinien können insbesondere gesetzlich festgelegte
Abstände, welche im ÖREB-Katasterauszug nicht dargestellt werden, reduziert werden.
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Lärmempfindlichkeitsstufen: Empfindlichkeitsstufen werden festgelegt, um jeweils bestimmte Zonen zu definieren:
diejenigen, die eines erhöhten Lärmschutzes bedürfen, diejenigen, in denen keine störenden Betriebe zugelassen sind,
und diejenigen, in denen mässig und stark störende Betriebe zugelassen sind.

Nutzungsplanung: Festlegung der Verwendung einzelner Bodenflächen für bestimmte Zwecke (z. B. Landwirtschaft,
Siedlung, Wald).

ÖREB: Öffentlich-rechtliche Eigentumsbeschränkung

ÖREB-Kataster: Kataster der öffentlich-rechtlichen Eigentumsbeschränkungen

Planungszonen: Zone, die ein genau bezeichnetes Gebiet umfasst, für das ein Nutzungsplan angepasst werden muss
oder noch keiner vorliegt, und innerhalb derer nichts unternommen werden darf, was die Nutzungsplanung erschwert.

Projektierungszonen Eisenbahnanlagen: Um die freie Verfügbarkeit der für künftige Bahnbauten und -anlagen
erforderlichen Grundstücke zu gewährleisten, können für genau bezeichnete Gebiete Projektierungszonen festgelegt
werden. In diesen Zonen dürfen keine baulichen Veränderungen vorgenommen werden, die dem Zweck der Eisenbahnen
widersprechen.

Projektierungszonen Flughafenanlagen: Um die freie Verfügbarkeit der für Flughafenanlagen erforderlichen
Grundstücke zu gewährleisten, können für genau bezeichnete Gebiete Projektierungszonen festgelegt werden. In diesen
Zonen dürfen keine baulichen Veränderungen vorgenommen werden, die dem Zweck der Flughafenanlagen
widersprechen.

Projektierungszonen Leitungen mit einer Nennspannung von 220 kV oder höher: Um die freie Verfügbarkeit der
für Leitungen mit einer Nennspannung von 220 kV oder höher erforderlichen Grundstücke zu gewährleisten, können für
genau bezeichnete Gebiete Projektierungszonen festgelegt werden. In diesen Zonen dürfen keine baulichen
Veränderungen vorgenommen werden, die dem Zweck der Flughafenanlagen widersprechen.

Projektierungszonen Nationalstrassen: Um die freie Verfügbarkeit des für den Bau der Nationalstrassen
erforderlichen Landes zu gewährleisten, können für genau bezeichnete Gebiete Projektierungszonen festgelegt werden. In
diesen Zonen dürfen keine baulichen Veränderungen vorgenommen werden, die dem Zweck der Nationalstrassen
widersprechen.

Rechtsvorschrift: Generell-konkrete Rechtsnorm, die zusammen mit den ihr zugeschriebenen Geobasisdaten die
Eigentumsbeschränkung unmittelbar umschreibt und innerhalb desselben Verfahrens verabschiedet worden ist.

Sicherheitszonenplan: Zonenplan, in dem die Sicherheitszonen dargestellt sind und aus dem die
Eigentumsbeschränkungen nach Fläche und Höhe ersichtlich sind.

Statische Waldgrenzen: Statische Waldgrenzen müssen auf der Grundlage rechtskräftiger Waldfeststellungen
festgelegt werden. Neue Bestockungen ausserhalb dieser Waldgrenzen gelten nicht als Wald.

Vorwirkung: Mit der öffentlichen Auflage entsteht eine Vorwirkung: Ab diesem Zeitpunkt dürfen Bauvorhaben in der
Regel nur bewilligt werden, wenn sie der öffentlich aufgelegten Planung nicht widersprechen.

Waldabstandslinien: Bauten und Anlagen in Waldesnähe sind nur zulässig, wenn sie die Erhaltung, Pflege und Nutzung
des Waldes nicht beeinträchtigen.

Waldreservate: Geschützte Waldfläche, die der Erhaltung der Artenvielfalt von Fauna und Flora dient.

Zuständige Stelle: Durch die Gesetzgebung bezeichnete Stelle des Bundes, des Kantons oder der Gemeinde, die für das
Erheben, Nachführen und Verwalten der Geobasisdaten zuständig ist.
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Begründung

DEPARTEMENT

BAU, VERKEHR UND UMWELT
Abteilung für Umwelt

Sektion Grundwasser, Boden und Geologie

Entfelderstrasse 22, 5001 Aarau

062 835 34 43

wp@ag.ch

www.ag.ch/erdwaerme

17. Dezember 2025

Realisierbarkeit Erdwärmenutzung

Vielen Dank für Ihre Anfrage für die Nutzung von Erdwärme.

Standort
Koordinaten: 2659548 / 1261249
Gemeinde: Brugg
PLZ / Ortschaft: 5200 Brugg AG
Parzellen-Nummer: 4398
GWS-Bereich: üB

Beurteilung Erdwärmesonde
EWS mit geologischer Begleitung möglich
Beurteilung gilt für 0 - 400 m.

Massgebende Standorteigenschaften Werte

Festgesteinsaquifere Geringes Arteserrisiko. Die Auflagen für Arbeiten in
artesergefärdeten Gebietengemäss Beilageblatt B sind
einzuhalten.

: Standorteigenschaft erlaubt keine Erdwärmesonde / keine Grundwasserwärmepumpe

: Standorteigenschaft erlaubt nur Grundwasserwärmepumpe

: Standorteigenschaft erfordert geologisches Gutachten und geologische Begleitung

: Standorteigenschaft erfordert geologische Begleitung
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Standorteigenschaften

 
 
Hinweise

Bitte beachten Sie die allgemeinen Hinweise in den nachfolgenden Beilagen.

Für allfällige Fragen stehen wir Ihnen gerne unter Telefon 062 835 34 43 oder per E-Mail wp@ag.ch

zur Verfügung.

Standorteigenschaften Werte

Anhydrit Kein Vorkommen bekannt

Eisenbahntunnel Kein Vorkommen bekannt

Festgesteinsaquifere Geringes Arteserrisiko. Die Auflagen für Arbeiten in
artesergefärdeten Gebietengemäss Beilageblatt B sind
einzuhalten.

Gas Kein Vorkommen bekannt

Geologische Erschwernisse Kein Vorkommen bekannt

Grundwasserfassungen Kein Vorkommen bekannt

Grundwasserkarte Kein Vorkommen bekannt

Grundwasserschutzareale Kein Vorkommen bekannt

Grundwasserschutzzone Kein Vorkommen bekannt

Salzhaltige Schichten Kein Vorkommen bekannt

Schutzzone geologische Tiefenlager Kein Vorkommen bekannt

Strassentunnel Kein Vorkommen bekannt

Thermal- und Mineralwasserzonen Kein Vorkommen bekannt

Tiefere Grundwasserstockwerke 2 Kein Vorkommen bekannt

Tiefere Grundwasserstockwerke 3 Kein Vorkommen bekannt

Archäologische Fundstellen Kein Vorkommen bekannt

Belastete Standorte Kein Vorkommen bekannt

Eisenbahnlinien Kein Vorkommen bekannt

Gefahrenhinweiskarte Kein Vorkommen bekannt

Gewässerraum Kein Vorkommen bekannt

Kantonsstrassen Kein Vorkommen bekannt

Nationalstrassen Kein Vorkommen bekannt

Wald Kein Vorkommen bekannt

: Besondere Vorkommnisse bekannt

: Keine besonderen Vorkommnisse bekannt



 

 

 
 

 

DEPARTEMENT  
BAU, VERKEHR UND UMWELT 
Abteilung für Umwelt 
Grundwasser, Boden und Geologie 
 

20. Oktober 2017 

 
Standortbeurteilung für die Nutzung von Erdwärme 
 

1. Hinweise 

• Die Auskünfte über Möglichkeiten zur Erdwärmenutzung erfolgen jeweils nach aktuellem 
Wissenstand zum Anfragezeitpunkt, sind aber unverbindlich im Hinblick auf eine Bewilligung einer 
Erdwärmenutzung. 

• Gesuchsformulare und weitere Informationen zur Erdwärmenutzung sind unter 
www.ag.ch/erdwaerme zu finden (> iEWS). 

• Die Bohrstandorte für Erdsonden oder für Grundwasserbauwerke (Entnahme, Rückgabe) sind so 
zu wählen, dass alle Abstände und Gesetzesgrundlagen gemäss § 48, § 111 BauG, der 
ordentliche Gewässerabstand, BNO der Gemeinde und Art. 685 ZGB sowie anderer kantonaler 
Fachstellen für allfällige spätere Bauten eingehalten werden können. 

• Bohrungen mit einer Tiefe von mehr als 100 m müssen bezüglich ihrer seitlichen Abweichung 
vermessen werden (EG UWR, §15). 

• Liegt der Projektstandort ausserhalb der Bauzone, ist das geplante Vorhaben 
baugesuchspflichtig. Für weitere Abklärungen diesbezüglich wenden Sie sich bitte an die 
Abteilung für Baubewilligungen (Tel. 062 835 33 00). 
 

2. Spezielle Hinweise für Gebiete mit ... 

Grundwasser 

• In Randgebieten von Grundwasseraquiferen, mit nachgewiesener geringer Grundwasser-
mächtigkeit oder in Gebieten mit vermutetem Grundwasservorkommen sind Erdwärmesonden 
zulässig. Zum Schutz der Grundwasservorkommen ist jedoch in den Lockergesteinen eine 
permanente Verrohrung oder ein Gewebestrumpf bis in den Fels (Stauer) einzubauen. Diese 
Massnahme dient dazu eine saubere Abdichtung zwischen Lockergestein und Fels herzustellen, 
so dass verschiedene Grund- und Kluftwässer nicht miteinander verbunden werden. Zudem wird 
eine Verfüllung des Porenraums in Lockergesteinen um die Erdsonden herum durch 
Hinterfüllmaterial minimiert.  

• Ein negatives Resultat bei der Voruntersuchung für die Erstellung einer Grundwasser-
wärmepumpenanlage (z.B. zu wenig Wasser) berechtigt nicht, stattdessen Erdsondenbohrungen 
abzuteufen. 

• In Gebieten mit tiefliegenden Grundwasserstockweken (Stockwerk 2 und 3) ist meist unbekannt, 
wie viel Grundwasser vorhanden ist und wie tief der Grundwasserspiegel liegt. Wir empfehlen 
Ihnen folgendes Vorgehen: Vorerst wäre ein hydrogeologisches Gutachten ausarbeiten zu lassen 
und das Gesuch für eine Sondierbohrung und Voruntersuchung (beides im Doppel) einzureichen. 
Je nach Resultat, welches an Hand der Bohrung hydrogeologisch interpretiert wird, kann ein 

 

 



 

Gesuch für eine Erdwärmesonde oder eine Grundwasserwärmepumpe eingereicht werden. Im 
schlimmsten Fall (zu wenig Grundwasser für eine Grundwasserwärmepumpenanlage, zu viel 
Grundwasser für eine Erdwärmesonde) ist keine der beiden Nutzungen möglich. 

Arteserrisiko  

• Bewilligungen im Gebieten mit Arteserrisiko enthalten oft zusätzliche Auflagen bezüglich speziel-
ler Begleitung durch ein Geologiebüro und Vorhalten von Rückhalte- und Abdichtungsmaterialien 
durch die Bohrfirma.  

• Sollte die Bohrung artesisch gespannte oder stark wasserführende Schichten erschliessen, müs-
sen die Bohrarbeiten unverzüglich unterbrochen werden. Die Fachperson (Geologe/Geologin) 
und die Abteilung für Umwelt, Sektion Grundwasser, Boden und Geologie sind sofort zu informie-
ren. Das weitere Vorgehen ist mit dem Geologiebüro und der Abteilung für Umwelt, Sektion 
Grundwasser, Boden und Geologie abzusprechen. Im schlimmsten Fall muss die Bohrung abge-
brochen werden. 

Gasvorkommen 

• Grundsätzlich ist das Abteufen von Erdwärmesonden auch in Gebieten mit Gasvorkommen 
möglich. Während der Bohrarbeiten kann Erdgas angetroffen werden und stellt damit eine Gefahr 
für Bohrpersonal, Anwohner und Bauherrschaft dar.  

• Bohrarbeiten tiefer als die angebebene kritische Tiefe dürfen nur von einer Bohrfirma ausgeführt 
werden, welche mit Rotationsspülbohrtechnik arbeitet. Die Bohrarbeiten müssen geologisch 
begleitet werden. Wir behalten uns vor, an diesem Standort zusätzliche Sicherheitsmassnahmen 
zu verlangen (z.B. Baustellenplanung und Ausrüstung für Gasintervention). 

Anhydritvorkommen 

• Liegen die Sulfatgesteine bereits in einer Tiefe von 0 m bis 50 m unter der Oberfläche, können 
EWS-Bohrungen nicht bewilligt werden. Bohrungen bis in die Sulfatgesteine hinein sind aufgrund 
diverser Gefahren und Risiken nicht gestattet. 

• Liegen die Sulfatgesteine tiefer als 50 m unter der Oberfläche (kritische Tiefe) können Bohrungen 
bis zur angegebenen kritische Tiefe mit geologischer Begleitung realisiert werden.  

• Sollte die Bohrung tiefer als die kritische Tiefe reichen, ist vorgängig die Bohrtiefe und 
Realisierbarkeit der Erdwärmesonde in einem hydrogeologischen Gutachten abzuklären. Darin 
muss klar auf die Risiken einer Bohrung oberhalb von Sulfat-führenden Gesteinen (Gips und 
Anhydrit) eingegangen werden. Bohrungen bis in die Sulfatgesteine hinein sind aufgrund diverser 
Gefahren und Risiken nicht gestattet. 

• Wir weisen Sie bezüglich der Sulfat-Problematik darauf hin, dass bei Bohrungen in Gips- und 
Anhydrit-führende Schichten vor allem das Risiko einer möglichen Quellung innerhalb des 
Bohrlochs (Zerdrücken der Sonde, Grundbruch) sowie das Quellen unter nachbarschaftlichen 
Gebäuden (aufgrund quellender Gesteinsschichten im Untergrund) besteht, was nicht nur zur 
Zerstörung der Bohrung, sondern auch zu enormen Schäden an Fremdeigentum führen kann. 
Auch besteht beim Anbohren von Gips- und Anhydrit- Vorkommen die Gefahr von Subrosion 
(Auflösung des Gesteins mit Folgeschäden für das Grundwasser und die darüber liegenden 
Gebiete infolge Senkungen an der Erdoberfläche). 
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3. Eignungskarte Erdwärme: Informationen zur Legende 
 

Die Eignungskarte Erdwärme vereinfacht das Bewilligungs-

verfahren für die Nutzung der Erdwärme. Die Karte zeigt, in 

welchen Gebieten welche Art der Wärmenutzung möglich 

bzw. nicht möglich ist. Das iEWS fasst die Beurteilung des 

Standortes zusammen und gibt Auskunft über den beurteilten 

Tiefenbereich, die Gründe und weitere Hinweise. 

iEWS (öffnet in einem neuen Fenster) (online Gesucherstel-

lung für Erdwärme)

 

 
 

blaue Fläche 

Nutzung durch Grundwasser 

In diesem Gebiet sind Grundwasserwärmepumpen möglich, jedoch keine Erdwärmesonden. Die Gesuche für 

Sondierbohrungen und Pumpversuch können ohne vorherige Anfrage der Abteilung für Umwelt eingereicht 

werden. 

 

gelbe Fläche 

Nutzung durch Erdwärmesonden 
In diesem Gebiet sind Erdwärmesonden möglich. Die erlaubte Bohrtiefe und Bedingungen sind aus der Beurtei-

lung Erdwärmenutzung zu entnehmen. Die Standorteigenschaften sowie die Hinweise erläutern die Bedingun-

gen. Gesuche für die Erdwärmesonden können im Web-Tool iEWS erstellt werden und im Doppel an die Ge-

meindeverwaltung eingereicht werden. 

 

rote Fläche 

Erdwärmenutzung nicht möglich 

Keine Erdwärmenutzung möglich (Grundwasserschutzzonen, Grundwasserschutzareale, Salzvorkommen, 

Thermalquellen, geologische Risiken, ...) 

 

4. Legende: Beurteilung Erdwärmenutzung 

Die Beurteilung gilt für eine gewisse Bohrtiefe (Beispiel: 0-100m) und ist aufgeteilt in folgende Kategorien. 

 
 

Der Standort liegt über einem Grundwasservorkommen. Deshalb kommt nur eine Grundwasserwärmenutzung in Frage; Erdwärme-

sonden sind nicht zulässig. 

 
 

Im angegebenen Tiefenbereich kann ohne Gutachten und ohne geologische Begleitung eine Erdwärmesonde abgeteuft werden. 

 
 

Eine Erdwärmesonde ist nur mit einer hydrogeologischen Begleitung der Bohrarbeiten möglich. 

 
 

Die Realisierbarkeit und Bohrtiefe von Erdwärmesonden muss vorgängig in einem hydrogeologischen Gutachten abgeklärt werden. 

Später ist die geologische Begleitung der Bohrarbeiten erforderlich. 

 
 

Keine Erdwärmenutzung möglich (Grundwasserschutzzonen, Grundwasserschutzareale, Salzvorkommen, Thermalquellen, geologi-

sche Risiken, ...) 
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VEREINBARUNG BETREFFEND NÄHERBAURECHT 
Gemäss Art. 270, Abs. 3 PBG 

Beilage zum Baugesuch vom 

Bauherrschaft: .....................................................................................................  
(Gesuchsteller)

Grundeigentümer: .....................................................................................................  

Bauvorhaben: .....................................................................................................  

Grundstuck: Kat.-Nr. ........................................................................................  

Strasse: .....................................................................................................

und der unterzeichnete Grundeigentümer von Kat.-Nr. ..............................  in 

Herr/Frau: .....................................................................................................  

Geburtsdatum: .....................................................................................................  

Adresse: .....................................................................................................  

erklären hiermit, zuhanden des Gemeinderates Freienstein-Teufen, dass sie mit der 
geplanten Grenzabstandunterschreitung zum vorgenannten Bauvorhaben auf dem 
Nachbargrundstück Kat.-Nr. .................. einverstanden sind. 

Massgebende Pläne: Situation M. 1:500 

 ........................................................................................  

 ........................................................................................  

 ........................................................................................  

Die Zustimmenden bestätigen, das kantonale Planungs- und Baugesetz (PBG), die 
einschlägigen kantonalen Verordnungen und die kommunale Bau- und Zonenordnung, 
insbesondere in Bezug auf die Mindestgebäudeabstände, zu kennen. 

VEREINBARUNG DER GRUNDEIGENTÜMER

..........................................................  ........................................................... 
(Ort und Datum) (Unterschrift) 

..........................................................  ...........................................................
(Ort und Datum) (Unterschrift) 

Fien Thoolen und Jochem Snuverink, Platte 12, 5200 Brugg

Fien Thoolen und Jochem Snuverink, Platte 12, 5200 Brugg

1 Erdwärmesondenbohrung mit einer Bohrtiefe von 220 Metern.

4398

Platte 12

4397

Platte 14, 5200 Brugg

Vereinbarung zwischen den Grundeigentümern der Parz. 4398 und 4397 
 
Reduzierter Grenzabstand der Erdwärmesonde auf Parzelle-Nr. 4398 von 1.70 Metern zur 
Parzelle-Nr. 4397. Der reglementarische Mindestabstand zur Parzelle-Nr. 4397 beträgt  
3.00 Meter. Die Grundstückseigentümer der erwähnten Parzellen, erklären hiermit, dass sie mit 
der geplanten Grenzunterschreitung zum vorgenannten Bauvorhaben, einverstanden sind.

............................................................................................ 
Unterschrift Grundstückseigentümer Parz. 4397

................................................. 
Ort und Datum

................................................. 
Ort und Datum

............................................................................................ 
Unterschrift Grundstückseigentümer Parz. 4398



Heizungsmacher AG 
Zürcherstrasse 39 

8952 Schlieren





Gemeinderat
5200 Brugg

Adressdeckblatt für die Einsendung der Gesuchsunterlagen

Hinweis für das weitere Vorgehen

Bitte gehen Sie für die Eingabe der Gesuchsunterlagen wie folgt vor:

1. Ergänzen und vermassen Sie alle Bohrstandorte (Total 1) auf dem enthaltenen Situationsplan
oder erstellen Sie einen eigenen Situationsplan mit allen vermassten Bohrstandorten.

2. Unterzeichnung des Gesuchsformulars durch die Bauherrschaft
3. Einreichung folgender Gesuchsunterlagen an die Gemeinde-, bzw. Stadtverwaltung mit diesem

Adressdeckblatt:
- Unterzeichnetes Gesuchsformular
- Situationsplan 1:500
- Hydrogeologisches Gutachten (sofern verlangt)

Besten Dank, dass Sie unsere Online-Gesucherstellung genutzt haben.





DEPARTEMENT
BAU, VERKEHR UND UMWELT
Abteilung für Umwelt

GESUCH für den Bau und Betrieb einer Wärmepumpenanlage mit Erdsonde(n)

Standort der Anlage
Koordinaten: 2659548 / 1261249

Adresse: Platte  12, 5200 Brugg

Parzellen-Nummer: 4398

Eigentümer/in der Parzelle: Fien Thoolen und Jochem Snuverink, Platte 12, 5200 Brugg

Bauzone: Standort liegt innerhalb der Bauzone

Gewässerschutzbereich: üB

Gebäude: Einfamilienhaus (EFH)

Gebäude-Versicherungs-Nr.: unbekannt

Projektart: Heizungssanierung

Bauherrschaft (Gesuchsteller/in)
Name/Vorname: Thoolen und Snuverink Fien und

Jochem
Telefonnummer: 077 939 76 45

Firmenname: Faxnummer:

Adresse: Platte  12
5200 Brugg

E-Mail-Adresse: fthoolen@gmail.com

Projektverfasser/in
identisch mit Bauherrschaft

Name/Vorname: Kost Stefan Telefonnummer: 062 588 06 38

Firmenname: Heizungsmacher AG Faxnummer:

Adresse: Zürcherstrasse  39
8952 Schlieren

E-Mail-Adresse: stefan.kost@heizungsmacher.ch

Geologische Fachperson
identisch mit Projektverfasser/in

Name/Vorname:  Geologe noch nicht bekannt Telefonnummer:

Firmenname: Faxnummer:

Adresse: E-Mail-Adresse:

Bohrfirma
identisch mit Projektverfasser/in

Name/Vorname: - - Telefonnummer: 062 738 66 66

Firmenname: Hans Barmettler & Co. AG Faxnummer:

Adresse: Gwärbi 325
5054 Moosleerau

E-Mail-Adresse: infgo@erdenergie.ch

Rechnungsempfänger/in
(entspricht der Bauherrschaft)

Name/Vorname: Thoolen und Snuverink Fien und
Jochem

Telefonnummer: 077 939 76 45

Firmenname: Faxnummer:

Adresse: Platte  12
5200 Brugg

E-Mail-Adresse: fthoolen@gmail.com

iEWS 931310
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Bemerkungen
Bau- bzw. Bohrbeginn: Mit den Bohrarbeiten darf erst begonnen werden, wenn die Bewilligung in Rechtskraft erwachsen ist und

diese von der beauftragten Bohrfimra mit der entsprechenden Beilage der Bewilligung (B2 oder B3) bei der Abteilung für Umwelt

angemeldet sind. 

 

 
 
Unterschrift

Brugg, 17. Dezember 2025

Bauherrschaft:

 
 
 
__________________________

 
Stellungnahme der Gemeinde

vom _____________________  Zustimmung, Auflagen, Stempel:

 
 
 
 
bitte leer lassen für AFU!

Nr. der Bewilligung: 31._____________________  vom__________________

Angaben zur Nutzung
Heizleistung [kW]: 7.61

Wärmeentzug [kW]: 6.16

Warmwasseraufbereitung: nein

Kühlung (Wärmeeintrag) [kW] 0

Freecooling nein

Sonden
Anzahl Sonden: 1

Sondenlänge einzeln [m]: 220

Sondenlänge Total [m]: 220

Wärmeträgerflüssigkeit: Pumpetha N15

Nutzung mit Regenerierung: nein

Geplante Termine
Bohrbeginn: 09.03.2026

Inbetriebnahme: 07.04.2026

Gesuchunterlagen
unterzeichnetes Gesuchsformular im Doppel

Situationsplan 1:500 mit vermassten Bohrstandorten auf Parzelle

Hydrologisches Gutachten (sofern verlangt)



DEPARTEMENT
BAU, VERKEHR UND UMWELT
Abteilung für Umwelt

Kartenausschnitt mit vermassten Bohrstandorten

Massstab 1:500

Standort auf Gesuch (Koordinaten: 2659548 / 1261249)

Weitere Bohrstandorte bitte im oberen Kartenausschnitt eintragen und vermassen.

Bitte beachten Sie die Bemerkungen auf der Rückseite
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Bemerkungen zu den Sondenstandorten

Sondenstandorte

Ausserhalb der Bauzone ist immer eine Baubewilligung erforderlich!
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